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Landratsamt Landshut I Josef-Neumeier-Allee 1 I 84051 Essenbach 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen  
(Bitte bei Antwort angeben) 
 

Sachgebiet 31  
Brand- und Katastrophenschutz 
 
Sachbearbeiter/in: 
Frau Ertl 
 
Telefon: 08703 9073- 3132 
 
E-Mail: feuerwehrwesen@landkreis-landshut.de 
 
Eine rechtsverbindliche Kommunikation mittels 
dieser E-Mailadresse ist nicht möglich. 

 

 

 
 

 
Markt Essenbach 
Rathausplatz 3 
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        31- 0914.3   13.11.2025 

 

Förderung des Feuerwehrwesens; 
Bewilligung eines Kreiszuschusses für den Kauf eines TLF 3000 für die Feuerwehr Altheim durch die 
Gemeinde Essenbach 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Landratsamt Landshut erlässt folgenden 

B e w i l l i g u n g s b e s c h e i d : 

1. Der Markt Essenbach erhält für den Kauf eines TLF 3000 für die FF Altheim einen einmaligen Kreiszuschuss 

in Höhe von 50.800 €. 

2. Die bewilligte Zuwendung wird im Rahmen des Haushaltsjahres 2026 nach Vorlage der 

Verwendungsbestätigung bzw. des Verwendungsnachweises sowie der einschlägigen Rechnungsbelege 

zur Auszahlung fällig. 

 

 

Ihre Zeichen 
 

Essenbach 
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3. Diese Bewilligung steht unter dem Vorbehalt, dass das beschaffte Fahrzeug einschl. der 

Ausstattungskomponenten nach Beschaffung nicht innerhalb von 20 Jahren an Feuerwehren oder sonstige 

Bedarfsträger außerhalb des Landkreises Landshut veräußert oder weitergegeben wird. Sollte dies der Fall 

sein, müsste der Kreiszuschuss anteilig nach Maßgabe der noch offenen Bindungsfrist zurückgefordert 

werden. 

4. Diese Bewilligung und der damit verbundene Zuschuss verfallen, wenn die Zuwendung nicht  innerhalb 

von 5 Jahren abgerufen wird. 

5. Die Förderung steht unter dem Vorbehalt, dass das Vorhaben auch aus dem Staatshaushalt bezuschusst 

wird. 

5. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei. 

 

Gründe: 

 

Mit Schriftsatz vom 30.07.2025 hat der Markt Essenbach um die Gewährung eines Kreiszuschusses für das 

Beschaffungsvorhaben nachgesucht. Gemäß den seit 17.06.2024 gültigen Zuwendungs-bestimmungen fasste 

der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 10.11.2025 den Beschluss, das Vorhaben gemäß den kreiseigenen 

Zuwendungsrichtlinien mit der dort ausgewiesenen Zuwendung in Höhe von 50.800 € zu fördern. Herr 

Kreisbrandrat Englbrecht hat das Beschaffungsvorhaben befürwortet. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ertl 

 

 


